
Einladung zur ersten
Neophytenaktion Signau-Schüpbach
am Montag, 13. Mai 2024 – 19.00 Uhr

Die Neopyhtengruppe Signau-Schüpbach lädt auch 2024 zu vier  
«Neophytenaktionen» ein. Diese finden entweder an einem Montag-
abend oder an einem Samstagnachmittag statt und dauern zwei  
bis drei Stunden. 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind gebe-
ten, mit dem Velo zur Veranstaltung zu kommen. 
Dadurch gelangen wir rascher zu den verschie-
denen Einsatzorten.

Der Anlass findet bei jeder Witterung statt. Für 
den Einsatz empfiehlt es sich, lange Hosen und 
gutes Schuhwerk zu tragen. Ebenfalls solltest 
du einen Sonnenschutz und einen Regenschutz 
mit dabei haben. 

Eigenes Jätwerkzeug ist willkommen.
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Die erste Veranstaltung findet statt am  
Montag, 13. Mai 2024 (19.00 Uhr) 

Im Rahmen ihrer Aktionen informiert die Neophytengruppe zum 
Thema «invasive Neophyten» und besucht mit den Teilnehmenden 
Orte, an denen Bestände invasiver Neophyten besichtigt und aktiv 
bekämpft werden können. 

Daten der Neophytenaktionen 2024
 –Montag, 13. Mai 2024, 19.00 Uhr
 –Samstag, 29. Juni 2024, 13.30 Uhr
 –Montag, 19. August 2024, 19.00 Uhr
 –Samstag, 21. September 2024, 13.30 Uhr

Treffpunkt: Gemeindehaus Signau, Dorfstrasse 5. 

Bist du mit dabei? Wir freuen uns auf dich!

Neophytengruppe Signau-Schüpbach
mail@neophytengruppe.ch | 079 419 59 48
Eine Anmeldung ist nicht zwingend, aber erwünscht. Der Anlass ist mit der  

Gemeinde abgesprochen.
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https://bit.ly/3y01qAH

https://bit.ly/49vQZ8w

https://bit.ly/3u5vVUw

https://bit.ly/39QUH49

https://bit.ly/3nlYRE8

https://bit.ly/3Ossfob

https://bit.ly/3y1gSN3

https://bit.ly/4cMLbdP

  Gemäss Freisetzungsverordnung (FrSV) ab dem 1.9.2024 verboten 
  Gemäss Freisetzungsverordnung (FrSV) ab dem 1.9.2024 «verboten für das Inverkehrbringen»  

 (Handel, Transport und Setzen dieser Pflanzen sind verboten)


